
 
 
 
 
 

Antrag 
der 

Verwaltung 
zur 

ordentlichen Hauptversammlung 
am 11. Mai 2006 

der BRAIN FORCE HOLDING AG, 
IZD Tower, Wagramer Straße 19, 1220 Wien 

 
 

Es wird beantragt, aus dem im Jahresabschluss 

2005 ausgewiesenen Bilanzgewinn des handelsrechtlichen 

Einzelabschlusses in Höhe von EUR 4.806.570,33 

auf das Grundkapital abzüglich eines anteiligen 

Betrages für die eigenen Anteile eine Dividende von   EUR 0,08 

pro Aktie auszuschütten und den Restgewinn auf 

neue Rechnung vorzutragen. 

 

Wien, am 25. April 2006 
 
Der Vorstand 



 
 
 
 
 

Antrag 
der 

Verwaltung 
zur 

ordentlichen Hauptversammlung 
am 11. Mai 2006 

der BRAIN FORCE HOLDING AG, 
IZD Tower, Wagramer Straße 19, 1220 Wien 

 
 

Es wird beantragt, den Mitgliedern des Vorstandes, Herrn Vorstandsvorsitzenden Helmut 

Fleischmann, Herrn Wolfgang Lippert und Herrn Gunter Reißmann jeweils für ihre 

Tätigkeit im Berichtsjahr 2005 die Entlastung zu erteilen. 

 

Wien, am 25. April 2006 
 
Der Vorstand 
 



 
 
 
 
 

Antrag 
der 

Helmut Fleischmann Privatstiftung 
zur 

ordentlichen Hauptversammlung 
am 11. Mai 2006 

der BRAIN FORCE HOLDING AG, 
IZD Tower, Wagramer Straße 19, 1220 Wien 

 

 

Es wird beantragt, den Mitgliedern des Aufsichtsrates, Herrn Roman Gregorig, Herrn 

Direktor Mag. Wolfgang Hickel, Herrn Mag. Christian Schamburek, Herrn Josef 

Schmid, Herrn Dr. Christoph Senft, Herrn Günter Pridt, Herrn DDr. Hermann Wenusch 

und Herrn Christian Wolff jeweils für ihre Tätigkeit im Berichtsjahr 2005 die Entlastung 

zu erteilen. 

 

 

Wien, am 25. April 2006 

 
Helmut Fleischmann Privatstiftung 
 



 
 
 
 
 

Antrag 
der 

Helmut Fleischmann Privatstiftung 
zur 

ordentlichen Hauptversammlung 
am 11. Mai 2006 

der BRAIN FORCE HOLDING AG, 
IZD Tower, Wagramer Straße 19, 1220 Wien 

 
 

Es wird beantragt, die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für ihre Tätigkeit 

im Geschäftsjahr 2005 mit EUR 5.000,- für den Aufsichtsratsvorsitzenden, EUR 4.000,- 

für den Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden und EUR 3.000,- für die anderen 

Mitglieder des Aufsichtsrates, sowie das Anwesenheitsentgelt für die Teilnahme an den 

Sitzungen des Aufsichtsrates mit EUR 500,- pro Sitzung für den 

Aufsichtsratsvorsitzenden, EUR 400,- für den Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden 

und EUR 300,- pro Sitzung für die anderen Mitglieder des Aufsichtsrates festzusetzen. 

 

Wien, am 25. April 2006 

 
Helmut Fleischmann Privatstiftung 
 



 
 
 
 
 

Antrag 
der 

Helmut Fleischmann Privatstiftung 
zur 

ordentlichen Hauptversammlung 
am 11. Mai 2006 

der BRAIN FORCE HOLDING AG, 
IZD Tower, Wagramer Straße 19, 1220 Wien 

 

 

Es wird der Hauptversammlung die Wiederwahl von Herrn Dr. Christoph Senft als 

Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft vorgeschlagen und der Antrag gestellt, 

Herrn Dr. Christoph Senft in den Aufsichtsrat der BRAIN FORCE HOLDING 

Aktiengesellschaft bis zur Beendigung jener Hauptversammlung, die über die Entlastung 

für das Geschäftsjahr 2009 beschließt, zu wählen. 

 

Wien, am 25. April 2006 
 
Helmut Fleischmann Privatstiftung 
 



 
 
 
 
 

Antrag 
der 

Verwaltung 
zur 

ordentlichen Hauptversammlung 
am 11. Mai 2006 

der BRAIN FORCE HOLDING AG, 
IZD Tower, Wagramer Straße 19, 1220 Wien 

 
 
Es wird beantragt, die 

 

PwC INTER-TREUHAND GmbH, 

Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien, 

 

zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das 

Geschäftsjahr 2006 zu bestellen. 

 

Wien, am 25. April 2006 
 
Der Vorstand 
 



 
 
 
 
 

Antrag 
der 

Verwaltung 
zur 

ordentlichen Hauptversammlung 
am 11. Mai 2006 

der BRAIN FORCE HOLDING AG, 
IZD Tower, Wagramer Straße 19, 1220 Wien 

 
 
Es wird beantragt, den Vorstand zu ermächtigen, innerhalb von fünf Jahren nach 

Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch das Grundkapital in 

einer oder mehreren Tranchen um bis zu weitere EUR 7.693.371,-- durch Ausgabe von 

bis zu 7.693.371 Stück neuer, auf Inhaber lautender Stammaktien (Stückaktien) gegen 

Bar- und/oder Sacheinlagen, und zwar jeweils mit oder ohne Ausschluss des 

Bezugsrechtes der Aktionäre im Falle von Bar- und/oder Sacheinlagen und/oder der 

Ausgabe von Aktien an Dienstnehmer der Gesellschaft und mit ihr verbundener 

Unternehmen, zu erhöhen und den Ausgabebetrag sowie die Ausgabebedingungen im 

Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen; 

Desweiteren wird beantragt den Aufsichtsrat zu ermächtigen, Änderungen der Satzung, 

die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu 

beschließen; sowie die Satzung in § 5 (genehmigtes Kapital) entsprechend zu ändern. 

 
 
Wien, am 25. April 2006 
 
Der Vorstand 



 
 
 
 
 

Antrag 
der 

Verwaltung 
zur 

ordentlichen Hauptversammlung 
am 11. Mai 2006 

der BRAIN FORCE HOLDING AG, 
IZD Tower, Wagramer Straße 19, 1220 Wien 

 
 

Es wird beantragt zu beschließen, 

a) die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z 8 

AktG, wobei der Anteil der zu erwerbenden Aktien am Grundkapital mit 10 % 

begrenzt ist, die Ermächtigung für einen Zeitraum von 18 Monaten ab 

Beschlussfassung gilt und der Gegenwert den Betrag von EUR 1,-- nicht 

unterschreiten und den Betrag von EUR 15,-- nicht überschreiten darf. 

Die Ermächtigung kann ganz oder in mehreren Teilbeträgen und in Verfolgung eines 

oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, ihre Konzernunternehmen oder für 

deren Rechnung durch Dritte ausgeübt werden. 

b) die Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die 

Veräußerung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse 

oder durch ein öffentliches Angebot unter Ausschluss des Bezugsrechts der 

Aktionäre zu beschließen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre nur dann 

ausgeschlossen werden kann, wenn diese Aktien als Gegenleistung im Rahmen 

eines Erwerbs von Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer 

oder mehreren Gesellschaften im In- oder Ausland oder zur Bedienung von Aktien-

optionen an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstandes 

ausgegeben werden. Diese Ermächtigung kann einmal oder mehrmals ganz oder in 

Teilen, einzeln oder gemeinsam ausgeübt werden und gilt für die höchste gesetzlich 

zulässige Dauer. 

c) die Ermächtigung des Vorstands, die eigenen Aktien ohne weiteren 

Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen. 

 
 
Wien, am 25. April 2006 
 
Der Vorstand 



 
 
 
 
 

Antrag 
der 

Verwaltung 
zur 

ordentlichen Hauptversammlung 
am 11. Mai 2006 

der BRAIN FORCE HOLDING AG, 
IZD Tower, Wagramer Straße 19, 1220 Wien 

 
 
Es wird beantragt, die Satzung in § 13 Abs 1 Satz 1 wie folgt zu ändern: 

 

§ 13 Stimmrecht, Beschlüsse, Vorsitz 

 

Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 10 % des Grundkapitals 

vertreten sind. 

 

Der restliche Wortlaut des § 13 der Satzung bleibt unverändert. 

 

Wien, am 25. April 2006 

 

Der Vorstand 
 


